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Verordnung 
vom 26. April 2022 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber der Islamischen 

Republik Iran 

Aufgrund von Art. 2 und 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 
über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 
Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Juni 2017, LGBl. 2017 Nr. 203, 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizeri-
schen Rechtsvorschriften und des Beschlusses des Rates der Europäischen 
Union vom 11. April 2022 (GASP) 2022/596 verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 19. Januar 2016 über Massnahmen gegenüber der 
Islamischen Republik Iran, LGBl. 2016 Nr. 10, in der geltenden Fassung, 
wird wie folgt abgeändert: 
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Anhang 7 Bst. A Ziff. 1, 19 bis 21, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 
51, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 67, 69, 74, 75, 78 und 90 

1. AHMADI-
MOQADDAM  
Esmail 

Geburtsort: Te-
heran (Iran) 
Geburtsdatum: 
1961 
Geschlecht: 
männlich 

Seit dem 20. September 2021 
Direktor der Universität und 
des Hochschulinstituts für 
nationale Verteidigungsfor-
schung. Ehemaliger Chefbe-
rater für Sicherheitsfragen des 
Leiters des Generalstabs der 
Streitkräfte. Chef der irani-
schen Polizei von 2005 bis 
Anfang 2015. Ebenfalls Leiter 
der iranischen Cyber-Polizei 
(in der EU-Liste geführt) von 
Januar 2011 bis Anfang 2015. 
Polizeikräfte unter seiner 
Führung führten brutale An-
griffe auf friedliche Proteste 
und am 15. Juni 2009 einen 
gewaltsamen Angriff bei 
Nacht auf die Studenten-
wohnheime der Teheraner 
Universität durch. Ehemali-
ger Leiter des iranischen 
Hauptquartiers für die Un-
terstützung des jemenitischen 
Volkes. 

19. MOGHISSEH  
Mohammad (alias 
NASSERIAN) 

Geschlecht: 
männlich 

Seit November 2020 Richter 
am Obersten Gerichtshof. 
Ehemaliger Leiter des Revo-
lutionsgerichts von Teheran, 
Abteilung 28. Gilt auch als 
verantwortlich für Verurtei-
lungen von Mitgliedern der 
Gemeinschaft der Baha'i. Er 
war mit Fällen von Teilneh-
mern an den Protesten nach 
den Wahlen befasst. Er ver-
hängte im Rahmen unfairer 
Gerichtsverfahren gegen so-
ziale und politische Aktivis-
ten und Journalisten lange 
Gefängnisstrafen und in meh-
reren Fällen die Todesstrafe 
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für Protestteilnehmer und so-
ziale und politische Aktivis-
ten. 

20. MOHSENI-EJEI 
Gholam-Hossein 

Geburtsort:  
Geburtsort: 
Ejiyeh (Iran) 
Geburtsdatum: 
etwa 1956 
Geschlecht: 
männlich 

Seit Juli 2021 Oberster Rich-
ter. Mitglied des Schlich-
tungsrates. Generalstaatsan-
walt des Iran von September 
2009 bis 2014. Ehemaliger 
stellvertretender Leiter der 
Gerichtsbarkeit (2014 bis Juli 
2021) und Sprecher der Justiz 
(2010-2019). Von 2005 bis 
2009 Geheimdienstminister. 
In seiner Zeit als Geheim-
dienstminister während der 
Wahlen 2009 waren ihm un-
terstehende Angehörige des 
Geheimdienstes verantwort-
lich für die Inhaftierung, die 
Folter und die Erpressung fal-
scher Geständnisse von Hun-
derten von Aktivisten, Jour-
nalisten, Dissidenten und Re-
formpolitikern. Ausserdem 
wurden politische Akteure 
bei unerträglichen Verhören, 
bei denen es zu Folter, Miss-
handlung, Erpressung und 
Bedrohung von Familienan-
gehörigen kam, zu falschen 
Geständnissen gezwungen. 

21. MORTAZAVI Said 
(alias MORTAZAVI 
Saeed) 

Geburtsort: 
Meybod, Yazd 
(Iran) 
Geburtsdatum: 
1967 
Geschlecht: 
männlich 

Leiter des Sozialsystems von 
2011 bis 2013. Generalstaats-
anwalt von Teheran bis Au-
gust 2009. Als Generalstaats-
anwalt von Teheran stellte er 
eine Blankovollmacht für die 
Inhaftierung Hunderter Akti-
visten, Journalisten und Stu-
denten aus. Im Januar 2010 
wurde in einer parlamentari-
schen Untersuchung festge-
stellt, dass er unmittelbar ver-
antwortlich war für die Inhaf-
tierung von drei Männern, die 
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anschliessend in der Haft ver-
starben. Er wurde nach einer 
Untersuchung seiner Rolle 
beim Tod der drei Männer, 
die nach den Wahlen auf seine 
Anordnung hin festgenom-
men worden waren, durch die 
iranische Justiz im August 
2010 vom Amt suspendiert. 
Im November 2014 wurde 
seine Rolle beim Tod von Ge-
fangenen von den iranischen 
Behörden offiziell anerkannt. 
Er wurde am 19. August 2015 
von einem iranischen Gericht 
von Anschuldigungen im Zu-
sammenhang mit der Folter 
und dem Tod von drei jungen 
Männern in der Haftanstalt 
Kahrizak im Jahr 2009 freige-
sprochen. 2017 zu einer Haft-
strafe verurteilt und im Sep-
tember 2019 freigelassen. Im 
August 2021 erliess der 
Oberste Gerichtshof Irans ein 
Urteil zugunsten von Said 
Mortazavi, mit dem seine 
vorherige zweijährige Haft-
strafe vollständig aufgehoben 
wurde. 

24. SALAVATI  
Abdolghassem 

Geschlecht: 
männlich 

Seit 2019 Richter am Sonder-
gericht für Finanzstraftaten, 
Abteilung 4. Ehemaliger Lei-
ter des Revolutionsgerichts 
von Teheran, Abteilung 
15. Untersuchungsrichter am 
Teheraner Tribunal. Er ist für 
Fälle von Teilnehmern an den 
Protesten nach den Wahlen 
zuständig und war der vorsit-
zende Richter der Schaupro-
zesse im Sommer 2009; er ver-
urteilte zwei Monarchisten 
im Rahmen dieser Schaupro-
zesse zum Tode. Er verurteilte 
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mehr als hundert politische 
Gefangene, Menschenrechts-
aktivisten und Demonstranten 
zu langen Gefängnisstrafen. 
2018 ergaben Berichte, dass er 
nach wie vor ähnliche Urteile 
ohne faire Anhörungsverfah-
ren verhängt. 

26. Aufgehoben   
27. YASAGHI Ali-Akbar Geschlecht: 

männlich 
Richter am Obersten Ge-
richtshof, Leiter der 13. Sek-
tion. Vorstandsvorsitzender 
der Setad-e-Dieh-Stiftung. 
Oberster Richter am Revolu-
tionsgericht von Mashhad 
(2001-2011). Gerichtsverfah-
ren unter seiner Aufsicht 
wurden summarisch und un-
ter Ausschluss der Öffentlich-
keit geführt, wobei Grund-
rechte der Angeklagten miss-
achtet wurden. Da Vollzugs-
entscheidungen en masse ge-
troffen wurden (bis zu 550 
vom Sommer 2009 bis zum 
Sommer 2011), wurden To-
desstrafen ohne faire Anhö-
rungsverfahren verhängt. 

29. ESMAILI Gholam-
Hossein (alias 
ESMAILI Gholam 
Hossein) 

Geschlecht: 
männlich 

Seit August 2021 Stabschef 
des iranischen Präsidenten 
Raisi. Sprecher der Justiz von 
April 2019 bis Juli 2021. Ehe-
maliger Leiter der Gerichts-
barkeit von Teheran. Ehema-
liger Leiter der Gefängnisor-
ganisation des Iran. In dieser 
Eigenschaft wirkte er an der 
massenhaften Inhaftierung 
von politischen Protestierern 
und der Vertuschung von 
Übergriffen im Gefängnissys-
tem mit. 
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32. ABBASZADEH-
MESHKINI 
Mahmoud 

Geschlecht: 
männlich 

Parlamentsmitglied (seit Feb-
ruar 2020) und Sprecher des 
Parlamentsausschusses für 
nationale Sicherheit und aus-
wärtige Angelegenheiten. 
Ehemaliger Berater des irani-
schen Hohen Rates für Men-
schenrechte (bis 2019). Ehe-
maliger Sekretär des Hohen 
Rates für Menschenrechte. 
Ehemaliger Gouverneur der 
Provinz Ilam. Ehemaliger Po-
litischer Direktor im Innen-
ministerium. Als Leiter des 
Ausschusses nach Art. 10 des 
Gesetzes über die Aktivitäten 
der politischen Parteien und 
Gruppierungen war er für die 
Genehmigung von Demonst-
rationen und anderen öffent-
lichen Veranstaltungen und 
für die Registrierung von po-
litischen Parteien zuständig. 
Im Jahr 2010 verbot er zeit-
weilig die Aktivitäten von 
zwei reformpolitischen Par-
teien, die mit Moussavi in 
Verbindung stehen - der Isla-
misch-Iranischen Beteili-
gungsfront und der Organisa-
tion der Mudschahedin der 
Islamischen Revolution. Ab 
2009 hat er durchweg alle 
nicht von Regierungsstellen 
organisierten Zusammen-
künfte verboten und damit 
das verfassungsmässige Recht 
auf Protest verweigert; in der 
Folge wurden in Verletzung 
des Rechts auf Versamm-
lungsfreiheit zahlreiche fried-
liche Demonstranten verhaf-
tet. 
Im Jahr 2009 hat er ferner der 
Opposition die Genehmigung 
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einer Trauerfeier für die bei 
den Protesten gegen die Prä-
sidentschaftswahlen getöte-
ten Menschen verweigert. 

34. AKHARIAN Hassan Geschlecht: 
männlich 

Leiter von Trakt 5 und seit 
2015 zuständig für Einzelhaft 
in dem in der EU-Liste ge-
führten Rajaee Shahr-Ge-
fängnis; Ehemaliger Aufseher 
von Trakt 1 des Rajaee Shahr-
Gefängnisses in Karadj (bis 
Juli 2010). Mehrere ehemalige 
Häftlinge haben angegeben, 
dass er Folter verwendet hat 
und dass er befohlen hat, 
Häftlingen keine medizini-
sche Hilfe zukommen zu las-
sen. Aus der Niederschrift ei-
nes Mannes, der Berichten 
zufolge im Rajaee Shahr-Ge-
fängnis inhaftiert war, geht 
hervor, dass er mit vollem 
Wissen Akharians von allen 
Wächtern schwer geschlagen 
wurde. Es ist auch bekannt, 
dass unter der Leitung Akha-
rians mindestens ein Häftling - 
Mohsen Beikvand - misshan-
delt wurde und zu Tode kam. 
Beikvand starb im September 
2010. Andere Gefangene be-
haupten glaubhaft, dass er auf 
Anweisung von Hassan 
Akharian getötet wurde. 

35. AVAEE Seyyed  
Ali-Reza (alias 
AVAEE Seyyed  
Alireza, AVAIE Ali-
reza) 

Geburtsort:  
Dezful (Iran) 
Geburtsdatum: 
20.5.1956 
Geschlecht: 
männlich 

Bis 25. August 2021 Justizmi-
nister. Ehemaliger Direktor 
des Büros für Sonderermitt-
lungen. Bis Juli 2016 stellver-
tretender Innenminister und 
Leiter des öffentlichen Regis-
ters. Seit April 2014 Berater 
am Disziplinargericht für 
Richter. Ehemaliger Präsi-
dent der Gerichtsbarkeit in 
Teheran. In dieser Eigenschaft 
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war er verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen, 
willkürliche Verhaftungen, die 
Verweigerung von Gefange-
nenrechten und zahlreiche 
Hinrichtungen. 

37. Aufgehoben   
40. Aufgehoben   
44. KAMALIAN 

Behrouz (alias Hackers 
Brain, Behrooz_Ice) 

Geburtsort:  
Teheran (Iran) 
Geburtsdatum: 
1983 
Geschlecht: 
männlich 

Leiter der mit dem iranischen 
Regime verbundenen Hacker-
gruppe "Ashiyaneh". Die von 
Behrouz Kamalian gegrün-
dete "Ashiyaneh" Digital 
Security ist für intensive In-
ternetangriffe auf Mitglieder 
der inländischen Oppositi-
ons- und Reformbewegung 
und ausländische Einrichtun-
gen verantwortlich. Das Re-
gime konnte sich bei der Nie-
derschlagung der Opposition, 
bei der es im Jahr 2009 zu 
zahlreichen schweren Men-
schenrechtsverletzungen 
kam, auf die Arbeit von Kam-
lians "Ashiyaneh"-Organisa-
tion stützen. Sowohl Kama-
lian als auch die Cybergruppe 
"Ashiyaneh" haben ihre Tä-
tigkeiten mindestens bis De-
zember 2021 fortgesetzt. 

45. KHALILOLLAHI 
Moussa (alias 
KHALILOLLAHI 
Mousa, ELAHI 
Mousa Khalil) 

Geburtsort: 
Tabriz (Iran) 
Geburtsdatum: 
1963 
Geschlecht: 
männlich 

Oberster Richter der Provinz 
Ost-Aserbaidschan. Ehemali-
ger Staatsanwalt von Tabriz 
von 2010 bis 2019. Er war am 
Fall Sakineh Mohammadi-
Ashtiani und an schweren 
Verletzungen des Rechts auf 
ein ordnungsgemässes Ge-
richtsverfahren beteiligt. 
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51. TALA Hossein (alias 
TALA Hosseyn) 

Geburtsort:  
Teheran (Iran) 
Geburtsdatum: 
1969 
Geschlecht: 
männlich 

Bis 2020 Bürgermeister von 
Eslamshahr. Ehemaliges Mit-
glied des iranischen Parla-
ments. Ehemaliger General-
gouverneur ("Farmandar") 
der Provinz Teheran bis Sep-
tember 2010, zuständig für 
Polizeieinsätze und somit für 
die Unterdrückung von De-
monstrationen. Im Dezember 
2010 wurde er für seine Rolle 
bei der Niederschlagung der 
Proteste nach den Wahlen 
ausgezeichnet. 

53. ZEBHI Hossein Geschlecht: 
männlich 

Erster stellvertretender Bera-
ter der Justiz und Richter am 
Obersten Gerichtshof (Leiter 
der Abteilung 41 des Obers-
ten Gerichtshofs, die insbe-
sondere für Staatsgefährdung 
und Drogen zuständig ist). 
Stellvertreter des iranischen 
Generalstaatsanwalts (2007-
2015). In dieser Eigenschaft 
war er für Fälle von Teilneh-
mern an den Protesten nach 
den Wahlen 2009 zuständig, 
bei deren Durchführung gegen 
die Menschenrechte verstos-
sen wurde. In dieser Eigen-
schaft hat er ausserdem über-
mässige Strafen für Dro-
gendelikte stillschweigend ge-
billigt. 

54. BAHRAMI  
Mohammad- Kazem 

Geschlecht: 
männlich 

Bis April 2021 Leiter des Ver-
waltungsgerichtshofs. Als 
Leiter des juristischen Diens-
tes der Streitkräfte war er 
2009 mitverantwortlich für 
die Repressionen gegen fried-
liche Demonstranten. 
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58. HOSSEINI  
Dr. Mohammad (alias 
HOSSEYNI  
Dr. Seyyed  
Mohammad; Seyed, 
Sayyed und Sayyid) 

Geburtsort:  
Rafsanjan,  
Kerman (Iran) 
Geburtsdatum: 
23.7.1961 
Geschlecht: 
männlich 

Seit August 2021 Vizepräsi-
dent für parlamentarische 
Angelegenheiten unter Präsi-
dent Raisi. Ehemaliger Bera-
ter des Präsidenten Mahmoud 
Ahmadinejad und Sprecher 
der YEKTA, einer politischen 
Hardliner-Gruppierung. Mi-
nister für Kultur und islami-
sche Führung (2009-2013). 
Als ehemaliges Mitglied des 
IRGC war er an der Repres-
sion gegen Journalisten betei-
ligt. 

60. ZARGHAMI  
Ezzatollah 

Geburtsort:  
Dezful (Iran) 
Geburtsdatum: 
22.7.1959 
Geschlecht: 
männlich 

Seit 25. August 2021 Minister 
für Kultur, Handwerk und 
Tourismus. Seit 2014 Mitglied 
des Obersten Cyberspace-
Rates und des Kulturrevoluti-
onsrates. Ehemaliger Leiter 
von Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB), der 
staatlichen Rundfunkgesell-
schaft des Iran (bis November 
2014). Während seiner Amts-
zeit bei IRIB war er für sämt-
liche programmgestalteri-
schen Entscheidungen ver-
antwortlich. IRIB hat im Au-
gust 2009 und Dezember 2011 
erzwungene Geständnisse von 
Gefangenen und eine Reihe 
von Schauprozessen übertra-
gen. Das stellt einen klaren 
Verstoss gegen die völker-
rechtlichen Bestimmungen 
über ein faires Verfahren und 
das Recht auf ein ordnungs-
gemässes Gerichtsverfahren 
dar. 
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62. KAZEMI Toraj Geschlecht: 
männlich 

Bis Juni 2020 Leiter der für 
den Grossraum Teheran zu-
ständigen Abteilung der von 
der EU gelisteten Cyberpoli-
zei. In dieser Eigenschaft hat 
er eine Kampagne zur An-
werbung von Hackern für die 
Regierung angekündigt, um 
die Informationen im Inter-
net besser kontrollieren und 
"schädliche" Websites stören 
zu können. 

63. LARIJANI Sadeq Geburtsort: 
Najaf (Irak) 
Geburtsdatum: 
1960 oder  
August 1961 
Geschlecht: 
männlich 

Seit 29. Dezember 2018 Leiter 
des Schlichtungsrates. Ehe-
maliges Mitglied des Wäch-
terrates (bis September 2021). 
Ehemaliger Leiter der Ge-
richtsbarkeit (2009-2019). Der 
Leiter der Gerichtsbarkeit 
muss jeder Bestrafung für qi-
sas (Vergeltungsdelikte), ho-
doud (Verbrechen gegen 
Gott) und ta’zirat (Verbre-
chen gegen den Staat) zustim-
men und diese anordnen. 
Dazu gehören Urteile, mit 
denen die Todesstrafe, Aus-
peitschungen oder Amputati-
onen verhängt werden. Dabei 
hat er unter Verstoss gegen 
die völkerrechtlichen Nor-
men zahlreiche Todesurteile 
persönlich angeordnet, u. a. 
durch Steinigung, Hinrich-
tungen durch den Strang, 
Hinrichtung von Jugendli-
chen sowie öffentliche Hin-
richtungen, bei denen z. B. 
Gefangene vor Tausenden 
von Schaulustigen an Brü-
cken erhängt wurden. Daher 
hat zu einer grossen Zahl von 
Hinrichtungen beigetragen. 
Er hat ausserdem körperli-
chen Strafen wie Amputatio-
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nen und Verätzung der Augen 
von Verurteilten mit Säure 
stattgegeben. Seit Sadeq Lari-
jani im Amt ist, haben will-
kürliche Festnahmen von po-
litischen Dissidenten, Men-
schenrechtsverteidigern und 
Angehörigen von Minderhei-
ten deutlich zugenommen. 
Sadeq Larijani trägt ferner die 
Verantwortung für systemati-
sche Verletzungen des Rechts 
auf ein faires Verfahren im 
iranischen Justizwesen. 

67. MORTAZAVI Seyyed 
Solat 

Geburtsort:  
Farsan, Tchar 
Mahal-o-Bakhti-
ari (Süden) - 
(Iran) 
Geburtsdatum: 
1967 
Geschlecht: 
männlich 

Seit 5. September 2021 Vize-
präsident für Verwaltungsan-
gelegenheiten Irans und Lei-
ter des Präsidialamtes. Vom 
16. September 2019 bis Sep-
tember 2021 Leiter der Im-
mobilienabteilung der Mosta-
zafan Foundation, die direkt 
vom Obersten Führer Kha-
menei geleitet wurde. Bis No-
vember 2019 Direktor der Te-
heran-Zweigstelle der Astan-
Qods-Razavi-Stiftung. Ehe-
maliger Bürgermeister von 
Maschhad, der zweitgrössten 
Stadt des Iran, in der regel-
mässig öffentliche Hinrich-
tungen stattfinden. Ehemali-
ger stellvertretender Innen-
minister, zuständig für politi-
sche Angelegenheiten, er-
nannt 2009. In dieser Eigen-
schaft war er verantwortlich 
für die Anordnung von Re-
pressionen gegen Personen, 
die für die Verteidigung ihrer 
legitimen Rechte, einschliess-
lich des Rechts auf freie Mei-
nungsäusserung, eingetreten 
waren. Später zum Leiter der 
iranischen Wahlkommission 
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für die Parlamentswahlen 2012 
und die Präsidentschaftswah-
len 2013 ernannt. 

69. REZVANMA-NESH 
Ali 

Geschlecht: 
männlich 

Von 2010 bis 2016 stellvertre-
tender Staatsanwalt in der 
Provinz Karaj, Region Alborz. 
Verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen, 
z. B. Beteiligung an der Hin-
richtung eines Jugendlichen. 

74. RASHIDI AGHDAM 
Ali Ashraf 

Geschlecht: 
männlich 

Stellvertretender Direktor für 
Gesundheit, Umerziehung 
und Bildung der Gefängnisse 
von Teheran. Ehemaliger Lei-
ter des Evin-Gefängnisses 
(2012-2015). Während seiner 
Amtszeit haben sich die Haft-
bedingungen verschlechtert, 
und es wurde über verstärkte 
Misshandlungen von Häftlin-
gen berichtet. Im Oktober 
2012 sind neun weibliche 
Häftlinge in Hungerstreik ge-
treten, um gegen die Verlet-
zung ihrer Rechte und gegen 
Gewalttätigkeiten von Ge-
fängniswärtern zu protestie-
ren. 

75. KIASATI Morteza Geschlecht: 
männlich 

Richter der Abteilung 54 des 
Revolutionsgerichts von Te-
heran und Richter am Revo-
lutionsgericht von Ahwaz, 
Abteilung 4; hat die Todes-
strafe gegen vier arabische po-
litische Häftlinge, Taha Hei-
darian, Abbas Heidarian, 
Abd al-Rahman Heidarian 
(drei Brüder) und Ali Sharifi, 
verhängt. Die Personen wur-
den ohne ordnungsgemässes 
Verfahren festgenommen, ge-
foltert und gehängt. Auf diese 
Fälle und das fehlende ord-
nungsgemässe Verfahren 
wurde in einem Bericht des 
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VN-Sonderberichterstatters 
über die Menschenrechtssitu-
ation im Iran vom 13. Sep-
tember 2012 und im Bericht 
des VN-Generalsekretärs über 
Iran vom 22. August 2012 
hingewiesen. 

78. JAFARI, Asadollah Geschlecht: 
männlich 

Derzeit Generalstaatsanwalt 
von Isfahan. In dieser Posi-
tion hat er das gewaltsame 
Vorgehen gegen Demonst-
ranten angeordnet, die im 
November 2021 auf die 
Strasse gingen, um gegen 
Wasserknappheit zu protes-
tieren. Einigen Berichten zu-
folge hat Jafari die Einrich-
tung einer besonderen Stelle 
für Ermittlungen gegen die 
festgenommenen Demonst-
ranten angekündigt. 
Als ehemaliger Staatsanwalt 
der Provinz Mazandaran hat 
Jafari die Verhängung der To-
desstrafe in Verfahren emp-
fohlen, in denen er die An-
klage vertreten hat; das hat zu 
einer Vielzahl von Hinrich-
tungen (darunter auch öffent-
liche Hinrichtungen) unter 
Umständen geführt, unter de-
nen die Verhängung der To-
desstrafe gegen die internatio-
nalen Menschenrechtsnor-
men verstösst, unter anderem, 
weil es sich um eine unver-
hältnismässige und übermäs-
sige Strafe handelt. Jafari war 
ebenfalls verantwortlich für 
rechtswidrige Festnahmen 
und Verletzungen der Rechte 
von Häftlingen, die der 
Baha'i-Gemeinschaft angehö-
ren, beginnend mit der ur-
sprünglichen Festnahme bis 
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zum Festhalten in Einzelhaft 
in der Haftanstalt des Ge-
heimdienstes. 

90. VASEGHI Leyla (alias 
VASEQI Layla, 
VASEGHI Leila, 
VASEGHI Layla) 

Geburtsort: Sari, 
Provinz  
Mazandaran 
(Iran) 
Geburtsdatum: 
1352 (Iranischer 
Hijri Kalender), 
1972 oder 1973 
(Gregorianischer 
Kalender) 
Geschlecht: 
weiblich 
Funktion:  
Ehemalige  
Gouverneurin 
von Shahr-e 
Qods und Leite-
rin des Sicher-
heitsrates der 
Stadt 

Als Gouverneurin von Shahr-
e Qods und Leiterin des Si-
cherheitsrates der Stadt von 
September 2019 bis Novem-
ber 2021 befahl Leyla Vaseghi 
der Polizei und anderen be-
waffneten Gruppen während 
der Proteste vom November 
2019 den Einsatz tödlicher 
Gewalt, wobei unbewaffnete 
Demonstranten und andere 
Zivilisten getötet oder ver-
letzt wurden. Als Gouver-
neurin von Shahr-e Qods und 
Leiterin des Sicherheitsrates 
der Stadt ist Leyla Vaseghi 
verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
in Iran. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Sabine Monauni 
Regierungschef-Stellvertreterin 
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